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Datenschutz sollte bekannt sein. Da kann sich keine `rausreden. Insofern kann die Kollegin
auch die Folgen ihres Vergehens tragen. Insbesondere auch die Kosten für das Ändern der
Nummer.

Noch ein pragmatischer Tipp: wenn die Kolleginnen eure Nummer nicht kennen, können sie sie
auch nicht weitergeben.
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